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Öffentliche Auslegung der Vorschlagslisten für Jugendschöffinnen und 
Jugendschöffen 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Main-Taunus-Kreises stellt in der Sitzung am 27.06.2013 
Vorschlagslisten für die Wahl von Jugendschöffinnen und Jugendschöffen aus dem Main-
Taunus-Kreis auf. Die Vorschlagslisten werden in der Zeit vom 28.06. bis 04.07.2013 im Amt 
für Jugend und Schulen, Zimmer 2.020 zu jedermanns Einsicht ausgelegt. Gegen diese 
Vorschlagsliste kann bis zum 11.07.2013 schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erhoben 
werden.  
 
Nach Ablauf der Einspruchsfrist werden die Vorschlagslisten mit eventuellen Einsprüchen an 
die zuständigen Schöffenwahlausschüsse der Amtsgerichte übersandt.  
 
 
 
Im Auftrag 
 
Gez.: 
Simon Dylla 
 


